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(54) SITZMÖBEL MIT BEGRENZBARER UND/ODER BLOCKIERBARER 
BEWEGUNGSMÖGLICHKEIT

(57) Die Erfindung betrifft ein Sitzmöbel (10) mit ei-
nem eine Stütze (12) aufweisenden Fußgestell (14), mit
einer Sitzanordnung (16), wobei die Sitzanordnung (16)
über ein Federelement (22) mit einem Stützenverbin-
dungsteil (24), das sich an der Stütze (12) abstützt, ver-
bunden ist, und wobei die Sitzanordnung (16) gegen die
Rückstellkraft des Federelements (22) in einer Relativ-
bewegung (B) relativ zu dem Stützenverbindungsteil (24)
bewegbar ist, und mit einem im Bereich zwischen dem
Stützenverbindungsteil (24) und der Sitzanordnung (16)
angeordneten Stößel (26), der bei Annäherung der Sitz-
anordnung (16) an das Stützenverbindungsteil (24) in
eine Stößelaufnahme (28) entlang einer Längsrichtung
(L) der Stößelaufnahme (28) eintaucht. Sie ist dadurch
gekennzeichnet, dass das Sitzmöbel (10) eine Steuera-
nordnung (30) zur Steuerung, insbesondere zur Blocka-
de und/oder zur Begrenzung, der Relativbewegung (B)
aufweist, wobei die Steueranordnung (30) zur Steuerung
wenigstens teilweise in die Stößelaufnahme (28) eintau-
chen kann und/oder durch die die Stößelaufnahme (28)
zumindest bereichsweise entlang ihrer Längsrichtung (L)
verkürzbar und/oder verlängerbar ist. Dadurch lässt sich
eine Relativbewegung der Sitzanordnung (16) relativ
zum Stützenverbindungsteil (24) besonders flexibel
steuern, insbesondere begrenzen und/oder blockieren.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Sitzmöbel

- mit einem eine Stütze aufweisenden Fußgestell,
- mit einer Sitzanordnung,
- wobei die Sitzanordnung über ein Federelement mit

einem Stützenverbindungsteil, das sich an der Stüt-
ze abstützt, verbunden ist, und wobei die Sitzanord-
nung gegen die Rückstellkraft des Federelements in
einer Relativbewegung relativ zu dem Stützenver-
bindungsteil bewegbar ist, und

- mit einem im Bereich zwischen dem Stützenverbin-
dungsteil und der Sitzanordnung angeordneten Stö-
ßel, der bei Annäherung der Sitzanordnung an das
Stützenverbindungsteil in eine Stößelaufnahme ent-
lang einer Längsrichtung der Stößelaufnahme ein-
taucht.

[0002] Ein solches Sitzmöbel ist beispielsweise aus
der DE 10 2016 102 557 A1 bekannt.
[0003] Das Sitzmöbel, beispielsweise ein Bürostuhl,
weist üblicherweise eine Sitzanordnung mit einem Sitz
und einer Rückenlehne auf.
[0004] Die Sitzanordnung lässt sich relativ zum Stüt-
zenverbindungsteil und damit relativ zum Fußgestell ab-
gefedert durch das Federelement bzw. dessen Rück-
stellkraft bewegen.
[0005] Ergonomisch ist es wünschenswert, diese Re-
lativbewegung steuern zu können. Insbesondere ist es
wünschenswert, dass ein Benutzer des Sitzmöbels die
Relativbewegung nach seinen Wünschen begrenzen
und/oder blockieren kann. Mit anderen Worten sollten
eine oder mehrere Bewegungsmöglichkeiten des Sitz-
möbels steuerbar, insbesondere in ihrem Ausmaß be-
grenzbar und/oder blockierbar, sein.
[0006] Eine solche Steuerung der Relativbewegung
sollte dazu besonders flexibel sein und möglichst umfas-
sende Einstellmöglichkeiten bieten. Die Steuerung sollte
zudem möglichst einfach in unterschiedliche Modelle von
Sitzmöbeln integrierbar sein.
[0007] Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Sitzmö-
bel anzubieten, bei dem die Relativbewegung der Sitz-
anordnung relativ zum Stützenverbindungsteil flexibel
steuerbar ist.
[0008] Gelöst wird die Aufgabe durch ein Sitzmöbel

- mit einem eine Stütze aufweisenden Fußgestell,
- mit einer Sitzanordnung,
- wobei die Sitzanordnung über ein Federelement mit

einem Stützenverbindungsteil, das sich an der Stüt-
ze abstützt, verbunden ist, und wobei die Sitzanord-
nung gegen die Rückstellkraft des Federelements in
einer Relativbewegung relativ zu dem Stützenver-
bindungsteil bewegbar ist, und

- mit einem im Bereich zwischen dem Stützenverbin-
dungsteil und der Sitzanordnung angeordneten Stö-
ßel, der bei Annäherung der Sitzanordnung an das

Stützenverbindungsteil in eine Stößelaufnahme ent-
lang einer Längsrichtung der Stößelaufnahme ein-
taucht,

- wobei das Sitzmöbel eine Steueranordnung zur
Steuerung, insbesondere zur Blockade und/oder zur
Begrenzung, der Relativbewegung aufweist, wobei
die Steueranordnung zur Steuerung wenigstens teil-
weise in die Stößelaufnahme eintauchen kann
und/oder durch die die Stößelaufnahme zumindest
bereichsweise entlang ihrer Längsrichtung verkürz-
bar und/oder verlängerbar ist.

[0009] Dabei kann unter "eintauchen" verstanden wer-
den, dass der Stößel bzw. die Steueranordnung in die
Stößelaufnahme eindringt und/oder dass sich der Stößel
bzw. die Steueranordnung innerhalb der Stößelaufnah-
me verlagert.
[0010] Die Stößelaufnahme kann ebenfalls im Bereich
zwischen dem Stützenverbindungsteil und der Sitzan-
ordnung angeordnet sein. Bevorzugt weist sie einen
Hohlraum auf, der wenigstens an derjenigen Seite eine
Öffnung aufweist, an der bzw. durch die der Stößel in die
Stößelaufnahme hineingelangt. Die Stößelaufnahme
kann eine längliche Form aufweisen.
[0011] Unter Längsrichtung der Stößelaufnahme kann
die Richtung verstanden werden, die vorgesehen ist, um
den Stößel in die Stößelaufnahme aufzunehmen bzw.
um den Stößel in der Stößelaufnahme zu bewegen. Be-
vorzugt kann die Längsrichtung der Richtung eines
längsten Durchmessers der Stößelaufnahme entspre-
chen.
[0012] Bei einem solchen Sitzmöbel bewegt sich somit
während der Relativbewegung der Stößel in die Stöße-
laufnahme hinein und/oder der Stößel bewegt sich inner-
halb der Stößelaufnahme. Durch die Steueranordnung
kann der freie Weg des Stößels, insbesondere entlang
der Längsrichtung, innerhalb der Stößelaufnahme vorab
eingestellt werden.
[0013] Unter "freier Weg innerhalb der Stößelaufnah-
me" kann dabei die Strecke bzw. der Weg verstanden
werden, die der Stößel, ausgehend von einer Ausgangs-
stellung des Stößels bei unbelasteter Sitzanordnung
bzw. vor Beginn der Relativbewegung, während der Re-
lativbewegung zurücklegen kann ohne gegen eine ge-
genüberliegende Wand der Stößelaufnahme oder gegen
ein anderes Objekt zu stoßen, insbesondere ohne gegen
die Steueranordnung zu stoßen.
[0014] Somit kann die Relativbewegung begrenzt wer-
den. Der Stößel kann dazu mit der Steueranordnung zur
Begrenzung der Relativbewegung zusammenwirken.
Insbesondere kann der Stößel in einer Endstellung einer
begrenzten Relativbewegung an die Steueranordnung
anstoßen.
[0015] Wird der freie Weg des Stößels vollständig
durch die Steueranordnung verkürzt, lässt sich eine Blo-
ckade der Relativbewegung erreichen.
[0016] Je nach Ausgestaltung des Sitzmöbels lässt
sich damit auch einstellen, inwieweit beispielsweise eine
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Rückenlehne des Sitzmöbels relativ zu einem Sitz
und/oder relativ zum Fußgestell bewegbar ist.
[0017] Zur Begrenzung der Relativbewegung auf ei-
nen Maximalausschlag kann ein Anschlag, an den der
Stößel bei Erreichen einer Endstellung der Relativbewe-
gung anstößt, insbesondere an der Sitzanordnung, aus-
gebildet sein. Alternativ und/oder ergänzend kann der
Stößel bei Erreichen der Endstellung auch unmittelbar
an der Sitzanordnung anstoßen.
[0018] Der Stößel kann eine Führung für die Sitzan-
ordnung, insbesondere während der Relativbewegung,
bilden. Dazu kann er mit der Sitzanordnung zusammen-
wirken.
[0019] Die Steueranordnung kann auch nachträglich
in das Sitzmöbel integriert werden. Die Steueranordnung
selbst kann in vielfältiger Weise ausgebildet, insbeson-
dere geformt, sein. Somit lässt sich die Steuerung der
Relativbewegung bei unterschiedlichen Modellen von
Sitzmöbeln verwenden. Die Art der Steuerung und der
Umfang der hieraus resultierenden Einstellmöglichkei-
ten lassen sich, insbesondere durch Einsatz unter-
schiedlicher Steueranordnungen, je nach gewünschtem
Anwendungsbereich des Sitzmöbels anpassen.
[0020] Vorteilhaft ist es, wenn der Stößel an seinem
Stößelende ein Pufferelement aufweist. Das Pufferele-
ment kann insbesondere als Elastomerfeder ausgebildet
sein oder eine solche aufweisen. Somit kann der Stoß
des Stößels und damit die Relativbewegung, insbeson-
dere bei Erreichen einer jeweiligen Endstellung, zusätz-
lich gedämpft bzw. abgefedert werden.
[0021] Die Lage und/oder die Position der Steueran-
ordnung können mittels eines Bedienelements, insbe-
sondere über einen Bowdenzug, einstellbar sein. Unter
Lage und/oder Position der Steueranordnung kann dazu
ihre jeweilige relative Lage und/oder relative Position in
Bezug auf die Lage und/oder Position der Sitzanordnung
und/oder in Bezug auf die Lage und/oder Position des
Stützenverbindungsteils in einer Anfangsstellung vor Be-
ginn der Relativbewegung verstanden werden.
[0022] Bei einer Klasse von Ausführungsformen der
Erfindung ist es vorgesehen, dass die Steueranordnung
in eine Blockadeposition verschiebbar ist, in der die Re-
lativbewegung begrenzt, insbesondere blockiert, ist. Ins-
besondere kann vorgesehen sein, dass die Steueran-
ordnung wenigstens teilweise, bevorzugt vollständig, zur
Begrenzung der Relativbewegung in die Stößelaufnah-
me hinein und zur Freigabe der Relativbewegung aus
der Stößelaufnahme heraus verschoben wird. Dann
kann die Steueranordnung als Rastschieber, insbeson-
dere als Blockierschieber, wirken.
[0023] Alternativ oder ergänzend kann die Steueran-
ordnung um eine, bevorzugt zur Längsrichtung parallele,
Drehachse drehbar gelagert sein. Besonders bevorzugt
kann die Steueranordnung wenigstens zwei Bereiche mit
unterschiedlicher Länge parallel zur Längsrichtung auf-
weisen. Dann kann der freie Weg des Stößels durch Dre-
hung der Steueranordnung oder eines Teils der Steuer-
anordnung eingestellt werden.

[0024] Die Steueranordnung kann ein Begrenzungs-
teil zur Begrenzung des freien Weges des Stößels in der
Stößelaufnahme sowie ein Arretierteil zur Festlegung der
Lage und/oder der Position des Begrenzungsteils auf-
weisen. Mittels des Arretierteils kann dann die Lage
und/oder die Position des Begrenzungsteils eingestellt
und festgelegt werden. Beispielsweise kann das Begren-
zungsteil weiter in die Stößelaufnahme hinein oder aus
der Stößelaufnahme heraus verlagert werden und in der
neuen Position festgelegt werden. Somit lässt sich der
freie Weg mittels des Arretierteils und des Begrenzungs-
teils einstellen. Auch somit kann die Relativbewegung
einstellbar begrenzt und/oder blockiert werden.
[0025] Dazu kann die Steueranordnung, insbesondere
das Begrenzungsteil, als entlang der Längsrichtung ver-
lagerbarer Gegenstößel ausgebildet sein und/oder einen
solchen aufweisen. Insbesondere kann vorgesehen
sein, dass bei Erreichen einer jeweiligen Endstellung der
Relativbewegung der Stößel mit seinem Stößelende an
das als Gegenstößel ausgebildete Begrenzungsteil an-
stößt. Auch hierbei kann der Stoß durch das am Stöße-
lende angeordnete Pufferelement gedämpft werden.
[0026] Das Begrenzungsteil kann, insbesondere wenn
es als Gegenstößel ausgebildet ist und/oder einen sol-
chen aufweist, wenigstens eine Rastfläche aufweisen.
Die Rastfläche kann insbesondere als Rastnut, Kerbe
und/oder als Keil ausgebildet sein. Das Arretierteil kann
dann wenigstens bereichsweise komplementär zur Rast-
fläche ausgebildet sein. Somit kann das Arretierteil zur
Festlegung, insbesondere zur Verrastung, des Begren-
zungsteils in die Rastfläche eingreifen. Allgemein kann
ein Formschluss zwischen dem Arretierteil und dem Be-
grenzungsteil, insbesondere im Bereich der Rastfläche,
hergestellt werden. Dabei ist denkbar, dass die Steuer-
anordnung mehrere Rastnuten aufweist. Beispielsweise
kann die Steueranordnung als Zahnstange ausgebildet
sein und/oder einen zahnstangenförmigen Bereich auf-
weisen. Dann kann das Begrenzungsteil in unterschied-
lichen Positionen und/oder Lagen festgelegt, insbeson-
dere verrastet, werden.
[0027] Eine stufenlose Steuerung der Relativbewe-
gung lässt sich erzielen, wenn das Arretierteil als Klem-
melement, durch das das Begrenzungsteil durch Reib-
schluss in seiner Lage und/oder seiner Position relativ
zur Sitzanordnung lösbar festlegbar ist, ausgebildet ist
oder ein solches aufweist. Insbesondere kann das Arre-
tierteil eingerichtet sein, das Begrenzungsteil in seiner
Lage und/oder seiner Position lösbar festzuklemmen und
damit lösbar festzulegen. Unter "lösbar" kann dabei die
Möglichkeit verstanden werden, die Klemmung, insbe-
sondere reversibel, zu lockern und/oder aufzuheben.
[0028] Dann kann der freie Weg des Stößels in der
Stößelaufnahme und dadurch die Endstellung der Rela-
tivbewegung stufenlos eingestellt bzw. festgelegt wer-
den, indem zunächst die Klemmung durch das Arretier-
teil, beispielsweise mittels des Bedienelements und/oder
mittels des Bowdenzugs, gelöst wird, der Gegenstößel
bei unbelasteter Sitzanordnung sodann - beispielsweise
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schwerkraftgetrieben - bis zum Stößel bewegt wird, an-
schließend die Relativbewegung manuell bis zum Errei-
chen der gewünschten Endstellung ausgeführt wird bzw.
die Sitzanordnung, insbesondere die Rückenlehne, ent-
sprechend belastet wird und abschließend die Klem-
mung durch das Arretierteil wieder hergestellt wird.
[0029] Vorzugsweise kann das Arretierteil selbstklem-
mend ausgebildet und/oder angeordnet sein. Mit ande-
ren Worten kann das Arretierteil eingerichtet sein, bei
Belastung des Begrenzungsteils, insbesondere wenn
der Stößel gegen das Begrenzungsteil stößt, die Klem-
mung des Begrenzungsteils zu initiieren und/oder zu ver-
stärken.
[0030] Alternativ oder ergänzend kann die Steueran-
ordnung eine Klemmfeder zur lösbaren Festlegung des
Begrenzungsteils durch das Arretierteil aufweisen. Die
Klemmfeder kann insbesondere eine Vorspannung des
Arretierteils bewirken, sodass das Begrenzungsteil - ins-
besondere ohne Betätigen des Bedienelements
und/oder ohne Einwirkung des Stößels auf das Begren-
zungsteil - klemmend in seiner Lage und/oder Position
festgelegt ist. Insbesondere kann die Klemmfeder die
Klemmung initiieren und/oder verstärken.
[0031] Die Steueranordnung kann aus einem Metall
und/oder aus einem Kunststoff gebildet sein. Insbeson-
dere hat es sich als günstig ergeben, wenn die Steuer-
anordnung aus DD11, insbesondere als Stahlblech, aus-
gebildet ist oder dieses aufweist.
[0032] Vorzugsweise ist der Stößel, insbesondere mit
seinem dem Stößelende gegenüberliegenden Ende, am
Stützenverbindungsteil gelagert. Bevorzugt kann er be-
weglich gelagert sein. Insbesondere kann der Stößel in
einem Kalottenlager gelagert sein. So ist denkbar, dass
der Stößel in einem Aufnahmeteller in Verbindung mit
einer insbesondere halbkugelförmigen Verschraubung
gelagert ist. Dann lässt sich der Sitz nach vorne, hinten
und/oder seitlich relativ zum Federelement verkippen
und/oder verschwenken.
[0033] Die Bewegungsmöglichkeiten des Sitzmöbels
können ferner hinsichtlich ergonomischer Aspekte zu-
sätzlich abgestimmt werden, wenn das Federelement als
Federpaket ausgebildet ist oder ein solches aufweist. All-
gemein kann das Federelement aus wenigstens zwei
verschiedenen Materialien gebildet sein. Somit lässt sich
die Materialelastizität des Federelements in einem wei-
ten Elastizitätsbereich vordefinieren und/oder einstellen.
Das Federelement kann zum Beispiel mehrere Blattfe-
dern aufweisen. Dabei können zumindest eine Blattfeder
aus Kunststoff und zumindest eine Blattfeder aus Metall
ausgebildet sein. Die Blattfedern können unterschiedli-
che Dicken aufweisen. Die Blattfedern können ab-
schnittsweise aneinander anliegen.
[0034] Bei einer besonders bevorzugten Klasse von
Ausführungsformen der Erfindung ist das Sitzmöbel als
Stuhl, insbesondere als Bürodrehstuhl, ausgebildet.
[0035] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden detaillierten Be-
schreibung der Ausführungsbeispiele der Erfindung, an-

hand der Figuren der Zeichnung, die erfindungswesent-
liche Einzelheiten zeigt, sowie aus den Ansprüchen.
Die in der Zeichnung dargestellten Merkmale sind derart
dargestellt, dass die erfindungsgemäßen Besonderhei-
ten deutlich sichtbar gemacht werden können. Die ver-
schiedenen Merkmale können je einzeln für sich oder zu
mehreren in beliebigen Kombinationen bei Varianten der
Erfindung verwirklicht sein.
[0036] Es zeigen:

Fig. 1 ein erstes Sitzmöbel in Querschnitts-
ansicht;

Fig. 2a und 2b Detailansichten des Ausschnitts A ge-
mäß der Ausführungsform der Fig. 1
bei zwei verschiedenen Einstellun-
gen;

Fig. 3a und 3b Detailansichten gemäß dem Aus-
schnitt A der Fig. 1 einer weiteren Aus-
führungsform bei zwei verschiedenen
Einstellungen;

Fig. 3c sechs verschiedene perspektivische
Ansichten einer für die Ausführungs-
form gemäß Fig.3a und 3b verwende-
ten Steueranordnung;

Fig. 4a und 4b Detailansichten gemäß dem Aus-
schnitt A der Fig. 1 einer weiteren Aus-
führungsform bei zwei verschiedenen
Einstellungen;

Fig. 5a und 5b Detailansichten gemäß dem Aus-
schnitt A der Fig. 1 einer weiteren Aus-
führungsform bei zwei verschiedenen
Einstellungen;

Fig. 5c eine perspektivische Ansicht der für
die Ausführungsform gemäß Fig. 5a
und Fig. 5b verwendeten Steueran-
ordnung und

Fig. 5d und 5e perspektivische Ansichten auf Einzel-
teile der Steueranordnung gemäß Fig.
5c.

[0037] Zum leichteren Verständnis der Erfindung wer-
den soweit möglich im Folgenden für funktional sich ent-
sprechende Elemente jeweils die gleichen Bezugszei-
chen verwendet.
[0038] Fig. 1 zeigt eine erste Ausführungsform eines
Sitzmöbels 10 mit einem eine Stütze 12 aufweisenden
Fußgestell 14 und mit einer Sitzanordnung 16. Die Sitz-
anordnung 16 weist einen Sitz 18 sowie eine Rücken-
lehne 20 auf.
[0039] Die Sitzanordnung 16 ist über ein Federelement
22 mit einem Stützenverbindungsteil 24, das sich an der
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Stütze 12 abstützt, verbunden. Das Federelement 22 ist
als Federpaket ausgebildet. Es weist zwei zueinander
parallel verlaufende Blattfedern auf. Insgesamt ist das
Federelement 22 im Wesentlichen U-förmig geformt.
[0040] Die Sitzanordnung 16, insbesondere ihr Sitz 18
und ihre Rückenlehne 20, ist gegen die Rückstellkraft
des Federelements 22 in einer mit den Bezugszeichen
B angedeuteten Relativbewegung B relativ zu dem Stüt-
zenverbindungsteil 24 bewegbar. Der Verlauf der Rela-
tivbewegung B ist im Wesentlichen durch das Federele-
ment 22, insbesondere durch Wahl seiner Elastizität, de-
finiert.
[0041] In einem Bereich zwischen dem Stützenverbin-
dungsteil 24 und der Sitzanordnung 16 ist ein Stößel 26
angeordnet. Der Stößel 26 taucht bei Annäherung der
Sitzanordnung 16 an das Stützenverbindungsteil 24 in
eine Stößelaufnahme 28 entlang einer Längsrichtung L
der Stößelaufnahme 28 ein. Wie Fig. 1 weiter entnehm-
bar ist, ist die Stößelaufnahme 28 als Hohlraum unter-
seitig des Sitzes 18 an diesem ausgebildet.
[0042] Wie noch in den folgenden Figuren näher er-
läutert wird, ist bei dieser Ausführungsform an einer Seite
der Stößelaufnahme 28 eine Steueranordnung 30 be-
weglich angeordnet. Die Steueranordnung 30 kann mit-
tels eines Bowdenzugs 32, der mit einem Bedienelement
34 verbunden ist, betätigt werden. Durch Betätigen der
Steueranordnung 30 kann eine Einstellung der Relativ-
bewegung B gewählt werden. Mit anderen Worten kann
die Relativbewegung B, insbesondere die maximal mög-
liche Relativbewegung, gesteuert werden.
[0043] Die Steueranordnung 30 ist aus DD11 gebildet.
[0044] Bei der Ausführungsform der Erfindung gemäß
Fig. 1 besteht die Möglichkeit, die Relativbewegung B
entweder vollständig zu blockieren oder diese freizuge-
ben. Dazu kann, wie noch weiter unten näher erläutert
wird, die Steueranordnung 30 zur Steuerung, insbeson-
dere zur Blockade, der Relativbewegung, in die Stößel-
aufnahme 28 eintauchen. Zur Freigabe der Relativbewe-
gung kann die Steueranordnung 30 aus der Stößelauf-
nahme 30 heraus verschoben werden.
[0045] Zur näheren Erläuterung der Funktionsweise
dieser Ausführungsform zeigen Fig. 2a und Fig. 2b De-
tailansichten des Ausschnitts A der Fig. 1.
[0046] Fig. 2a zeigt dabei eine Einstellung mit freige-
gebener Relativbewegung B.
[0047] Zu erkennen ist, dass die Steueranordnung 30
außerhalb der Bewegungsbahn des Stößels 26 im Be-
reich eines seitlichen Randes der Stößelaufnahme 28
angeordnet ist. Somit weist der freie Weg W des Stößels
26 innerhalb der Stößelaufnahme 28 eine maximale Län-
ge auf. Die Relativbewegung B kann ungehindert aus-
geführt werden. Erst bei Erreichen einer Maximalauslen-
kung der Rückenlehne 20 bzw. des Sitzes 18 stößt der
Stößel 26 an eine obere Wand 36 der Stößelaufnahme
28.
[0048] Am Stößelende 37 des Stößels 26 ist ein Puf-
ferelement 38 ausgebildet. Das Pufferelement 38 be-
steht aus einem elastischen Material, insbesondere aus

einem gummielastischen Material. Es ist als Elastomer-
feder ausgebildet. Somit sind Stöße des Stößels 26 ge-
gen die obere Wand 36 - oder wie im Folgenden noch
beschrieben gegen die Steueranordnung 30 - gedämpft.
[0049] Fig. 2b zeigt eine Einstellung mit blockierter Re-
lativbewegung B. Zu erkennen ist, dass bei dieser Ein-
stellung durch Betätigen des Bedienelements 34 die
Steueranordnung 30 in die Stößelaufnahme 28 hinein
verschoben ist und damit in diese zumindest teilweise
eingetaucht ist. Dadurch stößt der Stößel 26 mit dem
Pufferelement 38 bereits in der in Fig. 2a und Fig. 2b
gezeigten Ausgangsstellung der Relativbewegung B ge-
gen die Steueranordnung 30. Der Stößel 26 ist somit
relativ zum Sitz 18 festgelegt. Mit anderen Worten be-
steht keine freie Weglänge W des Stößels in der Stöße-
laufnahme 28 (in Fig. 2b daher nicht eingezeichnet). Das
Federelement 22 ist somit in seiner Ausgangsstellung
fixiert. Die Relativbewegung B kann nicht begonnen und
damit auch nicht ausgeführt werden. Die Steueranord-
nung 30 ist somit in eine Blockadeposition verschoben,
in der die Relativbewegung B blockiert ist.
[0050] Fig. 3a und Fig. 3b zeigen entsprechend dem
Ausschnitt A der Fig. 1 eine weitere Ausführungsform
der Erfindung. Bei dieser Ausführungsform besteht die
Möglichkeit, unterschiedliche Einstellungen zu wählen,
sodass die Relativbewegung B abgestuft in unterschied-
lichem Ausmaß ausgeführt werden kann.
[0051] Dazu ist bei dieser Ausführungsform die Steu-
eranordnung 30, die auch hier aus DD11 gebildet ist,
nicht verschiebbar, sondern um eine zur Längsrichtung
L parallele Drehachse D am Rand der Stößelaufnahme
28 drehbar gelagert. Teilweise ragt sie in die Stößelauf-
nahme hinein.
[0052] Anhand Fig. 3c, die sechs verschiedene pers-
pektivische Ansichten auf die Steueranordnung 30 die-
ser Ausführungsform zeigt, ist zu erkennen, dass die
Steueranordnung 30 insgesamt vier Bereiche 40, 42, 44,
46 unterschiedlicher Länge bzw. Höhe aufweist. Im Be-
reich 40 ist dazu an der Steueranordnung 30 eine Aus-
nehmung ausgebildet. Mit anderen Worten weist der Be-
reich 40 eine verschwindend geringe Länge auf. Dahin-
gegen weist der Bereich 46 die längste Länge der Berei-
che 40, 42, 44 und 46 auf.
[0053] Insgesamt weist die Steueranordnung 30 eine
im Wesentlichen spindeltreppenförmige Gestalt mit im
Einbauzustand nach unten gerichteten Stufen auf.
[0054] Wird somit die Steueranordnung 30 mittels des
Bowdenzugs 32 und des Bedienelements 34 um seine
Längsachse bzw. um die Drehachse D gedreht, ist je-
weils ein anderer der Bereiche 40, 42, 44, 46 zur Stöße-
laufnahme 28 hin ausgerichtet bzw. ragt in die Stößel-
aufnahme 28 hinein. Somit kann durch Drehen der Steu-
eranordnung 30 diese zumindest teilweise, insbesonde-
re mit einer ihrer Bereiche 42, 44 oder 46, in die Stöße-
laufnahme 28 eintauchen. Beispielhaft zeigen Fig. 3a
und Fig. 3b hierzu zwei verschiedene Einstellungen mit
entsprechend unterschiedlichen Lagen, insbesondere
Drehlagen, der Steueranordnung 30.
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[0055] Somit lässt sich durch Drehen der Steueranord-
nung 30 der freie Weg W des Stößels 26 mitsamt dem
Pufferelement 38 einstellen. So ist in der Einstellung ge-
mäß Fig. 3a der freie Weg W wesentlich kürzer als bei
der Einstellung gemäß Fig. 3b. Somit ist in der erstge-
nannten Einstellung der Steueranordnung 30 die Rela-
tivbewegung B auf ein geringeres Ausmaß begrenzt als
bei der letztgenannten Einstellung.
[0056] Wird die Steueranordnung 30 in eine Drehlage
gebracht, in der der Bereich 40 zur Stößelaufnahme 28
hin ausgerichtet ist, kann der Stößel 26 an der Steuera-
nordnung 30 vorbeigleiten; der freie Weg W erreicht sei-
ne maximal mögliche Länge; das Ausmaß der Relativ-
bewegung B ist nicht durch die Steueranordnung 30 be-
grenzt.
[0057] Eine weitere Ausführungsform der Erfindung ist
Fig. 4a und Fig. 4b zu entnehmen. Bei der dort darge-
stellten Ausführungsform kann eine noch feinere Abstu-
fung der Begrenzungseinstellungen im Vergleich zur vo-
rangehend beschriebenen Ausführungsform erreicht
werden.
[0058] Zu erkennen ist zunächst, dass die Steueran-
ordnung 30 mehrteilig ausgebildet ist. Sie kann von oben
in die Stößelaufnahme 28 zumindest teilweise eintau-
chen, insbesondere in diese hineinragen.
[0059] Die Steueranordnung 30 ist durch ein Arretier-
teil 48 und durch ein Begrenzungsteil 50 gebildet. Das
Arretierteil 48 wird dabei wiederum durch einen Bowden-
zug 32 und ein Bedienelement 34 betätigt.
Das Begrenzungsteil 50 weist eine Rastfläche 51 mit
mehreren Nuten 52 auf, die insgesamt eine Zahnstange
bilden. Das Arretierteil 48 ist im Wesentlichen plattenför-
mig geformt und quer zum Begrenzungsteil 50 verschieb-
bar gelagert. In Längsrichtung des Begrenzungsteils 50
und damit auch parallel zur Längsrichtung L der Stöße-
laufnahme 28 ist das Arretierteil 48 jedoch am Sitz 18
festgelegt. Die Dicke des Arretierteils 48 ist auf die Breite
der Nuten 52 abgestimmt. Somit kann das Arretierteil 48
in eine der Nuten 52 eingeschoben werden und dadurch
das Begrenzungsteil 50 entlang der Längsrichtung L in
unterschiedlichen Höhenlagen festlegen, insbesondere
verrasten. Durch entsprechende entgegengesetzte Be-
tätigung des Betätigungselements 34 bzw. durch entge-
gengesetzte Bewegung des Bowdenzugs 32 ist die Fest-
legung bzw. Verrastung lösbar.
[0060] Das Begrenzungsteil 50 ist als Gegenstößel
ausgebildet. Zu erkennen ist, dass bei der Einstellung
gemäß Fig. 4a das Begrenzungsteil 50 sich in seiner
tiefsten Höhenlage befindet und damit bereits in der dort
gezeigten Ausgangsstellung der Relativbewegung B ge-
gen den Stößel 26 und dessen Pufferelement 38 stößt
und damit dessen Bewegung blockiert. Der Stößel 26
weist somit keinen freien Weg W (in Fig. 4a daher nicht
darstellbar) in der Stößelaufnahme 28 auf. Somit ist bei
dieser Einstellung die Relativbewegung B ebenfalls blo-
ckiert.
[0061] Bei der Einstellung gemäß Fig. 4b dagegen be-
findet sich das Begrenzungsteil 50 in seiner höchstmög-

lichen Höhenlage. Der freie Weg W des Stößels 26 weist
damit seine Maximallänge auf; die Relativbewegung B
kann somit bei dieser Einstellung wiederum ungehindert
bis zu ihrer Maximalauslenkung ausgeführt werden.
[0062] Um nun bei dieser Ausführungsform eine mitt-
lere Höhenlage des Begrenzungsteils 50 einzustellen
und somit die Relativbewegung B auf ein mittleres Aus-
maß einzustellen, kann wie folgt vorgegangen werden.
[0063] Zunächst wird bei unbelasteter Sitzanordnung
16 mittels des Bedienelements 34 und des Bowdenzugs
32 das Arretierteil 48 betätigt, um das Begrenzungsteil
50 freizugeben. Schwerkraftgetrieben bewegt sich somit
das Begrenzungsteil 50 in die tiefe Höhenlage gemäß
Fig. 4a.
[0064] Wird nun die Sitzanordnung 16 belastet, d. h.
wird die Relativbewegung B nun initiiert, bewegt sich der
Stößel 26 nach oben. Er nimmt dadurch das Begren-
zungsteil 50 mit und ändert somit dessen Höhenlage. Bei
Erreichen einer gewünschten Höhenlage des Begren-
zungsteils 50 kann dann wiederum das Arretierteil 48
betätigt werden, um das Begrenzungsteil 50 in dieser
Höhenlage in Längsrichtung L festzulegen. Somit ist die
Relativbewegung B auf ein gewünschtes (ggf. mittleres)
Ausmaß eingestellt.
[0065] Eine weitere Ausführungsform der Erfindung ist
in Fig. 5a und Fig. 5b dargestellt. Diese Ausführungs-
form ermöglicht eine stufenlose Einstellung des Ausma-
ßes der Relativbewegung B.
[0066] Fig. 5c zeigt hierzu die bei dieser Ausführungs-
form verwendete Steueranordnung 30 in einer perspek-
tivischen Darstellung. Zu erkennen ist, dass auch bei die-
ser Ausführungsform die Steueranordnung 30 ein Be-
grenzungsteil 50 sowie ein Arretierteil 48 aufweist. Das
Begrenzungsteil 50 ist jedoch außenseitig im Wesentli-
chen glatt und weist eine zylindrische und insbesondere
stangenförmige Gesamtform auf.
[0067] Das Arretierteil 48 ist dagegen aus zwei Bau-
teilen, insbesondere einer Klemmspange 54 (siehe auch
die perspektivische Darstellung der Klemmspange 54 in
Fig. 5d) und einer Klemmplatte 56 (siehe auch die per-
spektivische Darstellung der Klemmplatte 56 in Fig. 5e)
gebildet. Zwischen der Klemmspange 54 und der
Klemmplatte 56 kann optional auch eine Klemmfeder 55
angeordnet sein.
[0068] Die Klemmspange 54 und die Klemmplatte 56
weisen jeweils eine Ausnehmung 58 auf. Die Ausneh-
mungen 58 sind in montiertem Zustand des Arretierteils
48 zueinander fluchtend angeordnet, sodass das Be-
grenzungsteil 50 in den Ausnehmungen 58 anordenbar
ist. Durch Verschwenken der Klemmspange 54 relativ
zur Klemmplatte 56 entlang einer Verschwenkungsbahn
V (Fig. 5c) lässt sich somit das Begrenzungsteil 50 am
Arretierteil 48 durch Verklemmen reibschlüssig festle-
gen. Das Arretierteil 48 bildet somit ein Klemmelement.
Wird dabei in montiertem Zustand des Arretierteils 48
das Begrenzungsteil 50 von unten, z. B. durch Stoß des
Stößels 26 (Fig. 5a und Fig. 5b), belastet, wird die Klem-
mung selbsttätig initiiert bzw. verstärkt. Mit anderen Wor-
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ten ist das Arretierteil selbstklemmend ausgebildet und
angeordnet. Durch die Klemmfeder 55 lässt sich diese
Selbstklemmung zusätzlich unterstützen.
[0069] Wie den Fig. 5a und Fig. 5b entnehmbar ist,
kann das Begrenzungsteil 50 wiederum von oben in die
Stößelaufnahme 28 zumindest teilweise eintauchen, ins-
besondere in diese hineinragen.
[0070] Analog zu dem Vorgehen zur Einstellung der
Relativbewegung B bei der vorangehend geschilderten
Ausführungsform kann auch bei dieser Ausführungsform
unter Ausnutzung der Schwerkraft und durch Lösen bzw.
erneutem Verklemmen des Begrenzungsteils 50 durch
Betätigen des Arretierteil 48 mittels des Bowdenzugs 32
bzw. des Betätigungselements 34 wiederum die Höhen-
lage des Begrenzungsteils 50 - hier jedoch stufenlos -
eingestellt werden. Somit lässt sich bei dieser Ausfüh-
rungsform das Ausmaß der Relativbewegung B stufen-
los einstellen.
[0071] Bei allen Ausführungsformen der Erfindung ge-
mäß der Fig. 2a bzw. 2b, 3a bzw. 3b, 4a bzw. 4b und 5a
bzw. 5b ist der jeweilige Stößel 26 mit seinem dem Stö-
ßelende 37 (Fig. 2a oder Fig. 2b) gegenüberliegenden
Ende beweglich im Stützenverbindungsteil 24 (Fig. 1)
beweglich gelagert.
[0072] Stellvertretend für die anderen Ausführungsfor-
men wird diese Lagerung anhand von Fig. 2a näher er-
läutert.
[0073] Dazu zeigt Fig. 2a, dass am oberen Ende des
Stützenverbindungsteils 24 der Stößel 26 in einem Auf-
nahmeteller 60 in Verbindung mit einer halbkugelförmi-
gen Verschraubung 62 gelagert ist. Somit lässt sich der
Sitz 18 nach vorne, nach hinten und/oder seitlich relativ
zum Federelement 22 verkippen.
[0074] Des Weiteren ist Fig. 2a zu entnehmen, dass
der während der Relativbewegung B in der Stößelauf-
nahme 28 eintauchende Stößel 26 eine Führung für den
Sitz 18 bildet.

Bezugszeichenliste

[0075]

10 Sitzmöbel
12 Stütze
14 Fußgestell
16 Sitzanordnung
18 Sitz
20 Rückenlehne
22 Federelement
24 Stützenverbindungsteil
26 Stößel
28 Stößelaufnahme
30 Steueranordnung
32 Bowdenzug
34 Bedienelement
36 Wand
37 Stößelende
38 Pufferelement

40, 42, 44, 46 Bereich
48 Arretierteil
50 Begrenzungsteil
51 Rastfläche
52 Nuten
54 Klemmspange
55 Klemmfeder
56 Klemmplatte
58 Ausnehmung
60 Aufnahmeteller
62 Verschraubung
B Relativbewegung
D Drehachse
L Längsrichtung
V Verschwenkungsbahn

Patentansprüche

1. Sitzmöbel (10)

- mit einem eine Stütze (12) aufweisenden
Fußgestell (14),
- mit einer Sitzanordnung (16),
- wobei die Sitzanordnung (16) über ein Feder-
element (22) mit einem Stützenverbindungsteil
(24), das sich an der Stütze (12) abstützt, ver-
bunden ist, und wobei die Sitzanordnung (16)
gegen die Rückstellkraft des Federelements
(22) in einer Relativbewegung (B) relativ zu dem
Stützenverbindungsteil (24) bewegbar ist, und
- mit einem im Bereich zwischen dem Stützen-
verbindungsteil (24) und der Sitzanordnung (16)
angeordneten Stößel (26), der bei Annäherung
der Sitzanordnung (16) an das Stützenverbin-
dungsteil (24) in eine Stößelaufnahme (28) ent-
lang einer Längsrichtung (L) der Stößelaufnah-
me (28) eintaucht,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Sitzmöbel (10) eine Steueranordnung
(30) zur Steuerung, insbesondere zur Blockade
und/oder zur Begrenzung, der Relativbewe-
gung (B) aufweist, wobei die Steueranordnung
(30) zur Steuerung wenigstens teilweise in die
Stößelaufnahme (28) eintauchen kann
und/oder durch die die Stößelaufnahme (28) zu-
mindest bereichsweise entlang ihrer Längsrich-
tung (L) verkürzbar und/oder verlängerbar ist.

2. Sitzmöbel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Stößel (26) an seinem Stöße-
lende (37) ein Pufferelement (38) aufweist.

3. Sitzmöbel nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Lage
und/oder die Position der Steueranordnung (30),
mittels eines Bedienelements (34), insbesondere
über einen Bowdenzug (32), einstellbar ist.
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4. Sitzmöbel nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuera-
nordnung (30) in eine Blockadeposition verschieb-
bar ist, in der die Relativbewegung (B) begrenzt, ins-
besondere blockiert, ist.

5. Sitzmöbel nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuera-
nordnung (30) um eine, bevorzugt zur Längsrichtung
(L) parallele, Drehachse (D) drehbar gelagert ist, wo-
bei die Steueranordnung (30) besonders bevorzugt
wenigstens zwei Bereiche (40, 42, 44, 46) mit unter-
schiedlicher Länge parallel zur Längsrichtung (L)
aufweist.

6. Sitzmöbel nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuera-
nordnung (30) ein Begrenzungsteil (50) zur Begren-
zung des freien Weges (W) des Stößels (26) in der
Stößelaufnahme (26) sowie ein Arretierteil (48) zur
Festlegung der Lage und/oder der Position des Be-
grenzungsteils (50) aufweist.

7. Sitzmöbel nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuera-
nordnung (30), insbesondere das Begrenzungsteil
(50), als entlang der Längsrichtung (L) verlagerbarer
Gegenstößel ausgebildet ist und/oder einen solchen
aufweist.

8. Sitzmöbel nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Begren-
zungsteil (30) wenigstens eine Rastfläche (51) auf-
weist.

9. Sitzmöbel nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Arretier-
teil (48) als Klemmelement, durch das das Begren-
zungsteil (50) durch Reibschluss in seiner Lage
und/oder seiner Position relativ zur Sitzanordnung
(16) lösbar festlegbar ist, ausgebildet ist oder ein sol-
ches aufweist.

10. Sitzmöbel nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Arretier-
teil (48) selbstklemmend ausgebildet und/oder an-
geordnet ist.

11. Sitzmöbel nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuera-
nordnung (30) eine Klemmfeder (55) zur lösbaren
Festlegung des Begrenzungsteils (50) durch das Ar-
retierteil (48) aufweist.

12. Sitzmöbel nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuera-
nordnung aus DD11 ausgebildet ist oder DD11 auf-
weist.

13. Sitzmöbel nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Stößel
(26), insbesondere mit seinem dem Stößelende (37)
gegenüberliegenden Ende, am Stützenverbin-
dungsteil (24) gelagert ist.

14. Sitzmöbel nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Federe-
lement (22) als Federpaket ausgebildet ist oder ein
solches aufweist.

15. Sitzmöbel nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Sitzmö-
bel (10) als Stuhl, insbesondere als Bürodrehstuhl,
ausgebildet ist.
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